
1292 der BeiL,:gen zu den stenogranhischen Protokollen des 
Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 23. Jänner 1975 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Opferfürsorge­
gesetz geändert wirdj 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 1419 und 1441 der 
Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung 
im Gegenstand gegenüber dem Gesetzentwurf in 1419 und 1441 der 

Beilagen zu den stenographischen Protokollen des National­
rates, XIII. GP folgende Änderungen beschlossen: 

Artikel I1 hat zu lauten: 

1. PAus Anlass des 30. Jahrestages der Befreiung öst~rreichs 

von der nat~onalsozialistischen Gewaltherrschaft erhalten 

zugl~ich mit der Rente für April·1975 alle Bezieher einer 

Opferrente gemäß § 11 Abs. 2 oder Unterhaltsrente gemäß 

§ 11 Abs. 5 lit. a oder c eine einmalige Zahlung .von 

S 1000.- und alle Bezieher einer Hinterbliebenenrent~ 

gemäß § 11 Abs; 3 oder Be~hilfe gemäß § 11 Abs. 7 eine 

einmalige Zahlung von S 500.-." 

2. Der bisherige Artikel II erhält die Bezeichnung ArtikelIII. 
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